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Die Rechtsstellung eingeheirateter Ausländerinnen FL 1983 
Neues Motorfahrzeug
verzeichnis 

Liechtenstein gehört bekanntlich 
zu den wenigen Staaten, in denen 
ein Verzeichnis aller unter dem 
Kennzeichen «FL» immatrikulier
ten Motorfahrzeuge verfügbar ist. 
Das neue Motorfahrzeugverzeichnis 
(«FL 1983»), das von der  Druckerei 
Gutenberg A G  in Schaan in Zusam
menarbeit mit de r  Motorfahrzeug
kontrolle in Vaduz herausgegeben 
wird, ist dieser Tage erschienen. 
Das handliche Register gibt auf 290 
Seiten Auskunft über die Halter der  
Motorfahrzeuge (Autos, Motorrä
d e r  usw.) von de r  Nummer «FL 1» 
(S .D.  Fürst Franz Josef II. von 
Liechtenstein) bis zur Nummer FL 
19 703), die auf  eine Sitzgesellschaft 
eingetragen ist. Ergänzt wird das 
Motorfahrzeugverzeichnis durch die 
Auflistung der  internationalen 
Kennzeichen und durch eine «Bus
senliste», in der  jeder Verkehrsteil
nehmer selbst nachsehen kann, wie
viel er  für diese oder  jene Übertre
tung zahlen müsste, wenn er  er
wischt würde. Das Motorfahrzeug
verzeichnis kostet 6,80 Franken. In-
bezug auf die Eintragungen ent
spricht es dem Stand Mitte April 
1983. 

Änderungen im Ausgabenplan 
Kein VOLKSBLATT am Donnerstag, 
den 2. Juni 

Wegen des Feiertages Fronleichnam, 
am Donnerstag, den 2. Juni, erscheint 
das VOLKSBLATT kommende Woche 
nur vier Mal: am Montag, Dienstag, Mitt
woch und am Samstag. Die Donnerstag
ausgabe entfällt. 

Wir bitten unsere Leser und Inserenten 
um Beachtung de r  veränderten Erschei
nungsweise. 

Interessante und engagierte Diskussion im Rahmen eines Informationsabend der FBP- Kommission f ü r  Frauenfragen 
am Mittwoch in Planken 

Sollten Ausländerinnen, die einen 
Liechtensteiner heiraten (wie bisher) au
tomatisch auch das liechtensteinische 
Landesbürgerrecht erwerben oder es erst 
nach Ablauf von einer mehrjährigen Frist 
auf erleichterte Art beantragen können? 
Diese Variante, wie auch die Einführung 
einer Karenzfrist bezüglich der politi
schen Rechte eingeheirateter Auslände
rinnen, standen im Mittelpunkt einer en
gagierten und interessanten Debatte, die 
anlässlich einer Diskussions- und Infor
mationsveranstaltung der FBP-Kommis-
sion für Frauenfragen am Mittwoch 
abend im Hotel Saroya stattfand. Rund 
60 Frauen und Männer aus dem ganzen 
Lande, Mandatsträger der Partei in Land 
und Gemeinden sowie Mitglieder von Ar
beitsgruppen der FBP, hatten den Weg 
zu diesem Anlass nach Planken ge
funden. 

D e r  Abend wurde von FBP-Fraktions-
sprecher Josef Biedermann eröffnet und 
geleitet. Die Vorsitzende de r  FBP-Kom-
mission für Frauenfragen, Rösle Eberle ,  
informierte über  die Arbeit in de r  Kom
mission, die sich eingehend mit dem im 
VOLKSBLATT bereits vorgestellten R e 
gierungsbericht über  die mögliche Ausge
staltung der  künftigen Rechtsstellung ein
geheirateter Ausländerinnen befasst 
hatte.  

Dr.  jur. Peter  Goop,  selbst Mitglied 
de r  Kommission und engagierter Ver
fechter der rechtlichen Gleichstellung d e r  
Frau in allen Bereichen des Lebens, er
läuterte sodann noch einmal die im R e 
gierungsbericht vorgeschlagenen Varian
ten,  die im Rahmen eines Vernehmlas-
sungsverfahrens zur  Diskussion gestellt 
wurden. Die Frist für das Vernehmlas-
sungsverfahren läuft am Dienstag kom
mender  Woche ab. Bis dahin erwartet die 
Regierung von den in das Vernehmlas-
sungsverfahren einbezogenen Kreise en t 
sprechende Stellungnahmen. 

Variante 1 sieht vor, dass Ausländerin
nen, die einen Liechtensteiner heiraten.  

auch in Zukunft das Bürgerrecht mit der  
Heirat erhalten sollen. Die politischen 
Volksrechte sollen ihnen aber  erst nach 
Ablauf einer bestimmten Frist zuerkannt 
werden. Man möchte damit erreichen, 
dass sich Ausländerinnen, die direkt aus 
dem Ausland kommen und durch Heirat 
Liechtensteinerinnen geworden sind, im 
Lande assimilieren, ehe sie politisch mit
entscheiden. Damit wäre kenen Kritikern 
des Frauenstimmrechtes entgegengekom
men, die in der  automatischen Verlei
hung d e r  politischen Volksrechte an ein
geheiratete Ausländerinnen eine (sicher
lich ernst zu nehmende) Problematik 
sehen. 

Variante 2 würde bedeuten, dass so
wohl bei der  Verleihung des Bürgerrech
tes als auch bei der  Verleihung (vorläufig 
noch gar nicht vorhandener) Volksrechte 
eine aufschiebende Frist geschaffen 
würde.  

Die FBP-Kommission für Frauenfra
gen sieht dem Ergebnis des Vernehmlas-
sungsverfahrens mit grossem Interesse 
entgegen. Frau Rösle Eberle zum 
VOLKSBLATT: «Wir hoffen und sind 
überzeugt davon, dass die Regierung eine 
Entscheidung vorschlagen wird, die sich 
nicht noch weiter zum Nachteil der  heuti
gen Rechtsstellung der  Frauen in unse
rem Lande auswirken wird.» 

Strafgefangene im Verkehr mit der Aussenwelt: 

Das Strafvollzugsgesetz ist am 8. Juni erneut im Landtag 
Regierungsvorlage wurde aufgrund der Landtagsdebatte vom 17. November in vielen Bereichen überarbeitet 

Dem Landtag liegt für seine nächste 
Sitzung am Mittwoch, den 8. Juni das 
Strafvollzugsgesetz in einer überarbeite
ten Fassung der Regierung zur zweiten 
und dritten Lesung vor. Aufgrund einge
henden Diskussionen anlässlich der er
sten Lesung wurde die Gesetzesvorlage in 
vielen Bereichen überarbeitet und den 
Wünschen des Parlamentes angepasst. 
Änderungen gab es auch in jenem Be
reich des Gesetzes, der den Verkehr von 
Strafgefangenen mit der Aussenwelt re
gelt: 

Gefangene haben beispielsweise das 
Recht, mit Personen ausserhalb.der An
stalt zu verkehren. Besonderes Gewicht 
haben die Beziehungen zu Familienange
hörigen. D e r  Gefangene hat das Recht. 
Besuche zu empfangen, wobei die Be
suchsdauer mindestens eine halbe Stunde 
in der  Woche beträgt. 

Wenn von Besuchern schädliche Ein
flüsse auf den Gefangenen zu befürchten 
sind, kann ein Besuchsverbot ausgespro
chen werden. Dies trifft auf Besucher zu ,  
die nicht dem Gefangenen nahestehende 
Personen sind. Die überarbeitete Regie
rungsvorlage nimmt es in Kauf, dass bei 
Besuchen von nahestehenden Personen 
(Ehegatte, Angehörige) schädliche Ein
flüsse stattfinden, die dem Vollzugsziel 
(Artikel 7) zuwiderlaufen. Es  sind hier 
auch die Aspekte von Ehe  und Familie in 
Anschlag zu bringen, so dass unter  dem 
Gesichtspunkte des Schutzes von E h e  
und Familie sich eine solche Bestimmung 
rechtfertigt. 

Hecht auf Briefverkehr 
Der Gefangene darf mit ihm naheste

henden Personen schriftlich verkehren. 
Dies will besagen, dass de r  Gefangene 
unbeschränkt Schreiben absenden und 
empfangen kann. Das Recht auf  Brief
verkehr ist im Unterschied zum Besuchs
recht umfassender gestaltet. Der  Brief
verkehr kann allerdings untersagt wer
den,  soweit davon eine Gefährdung de r  
Sicherheit ode r  Ordnung des Gefängnis
ses oder ein ungünstiger Einfluss auf den 
Gefangenen zu befürchten ist. Diese Be
stimmung entspricht in etwa dem vorge
nannten Artikel 25 (Besuchsverbot). Die 
Überwachung des Briefverkehrs erfolgt 
aus Gründen d e r  Behandlung oder  de r  
Sicherheit o d e r  Ordnung des Gefängnis
ses. Das Anhalten von Briefen tangiert 
das Recht au f  freie Meinungsäusserung 
(Artikel 40 Verfassung). Neben der  Ge 
fährdung des Vollzugsziels und  der  Si
cherheit oder  Ordnung des Gefängnisses 
stehen auch strafrechtliche und andere  
vollzugsrelevante Gründe  im Vorder
grund. Wird ein Schreiben zurückgehal
ten,  ist dies d e m  Gefangenen zu eröffnen. 
Schwierig ist die Frage zu beurteilen, o b  
Schreiben zurückgehalten werden dür
fen, die grob unrichtige oder  erheblich 
entstellende Darstellungen von Gefäng
nisverhältnissen und grobe Beleidigungen 
enthalten. 

Mit der  Übermittlung von Telefonge
sprächen sind organisatorische Probleme 
verbunden. Aus diesem Grunde  ist de r  
Verkehr  mit der  Aussenwelt p e r  Telefon 
restriktiver geregelt als de r  Besuchs: und  
Briefverkehr. Das  Gewähren von Tele

fongesprächen ist dem Ermessen anheim
gestellt, wobei a u f  den wichtigen Grund  
abzustellen ist. 

Nahrungsmittelpakete 
Pakete mit Nahrungs- und Genussmit

teln darf  der  Gefangene monatlich in be
scheidenem Umfang empfangen. Berau
schende Mittel und Nahrungs- und Ge
nussmittel, die nicht ohne weitere Zube
reitung genossen werden können, sind 
davon ausgenommen. Für  eine Begren
zung sprechen personell organisatorische 
Gründe. Dazu kommen überwachungs
technische Schwierigkeiten, sind doch die 
Pakete in Gegenwart des Gefangenen zu 
öffnen. Diese Vorschrift soll allfälligen 
Vorwürfen in Richtung einer ungesetzli
chen Beschädigung oder Entnahme von 
Gegenständen vorbeugen. Ein wichtiger 
Grund  ist auch die Gleichstellung der  Ge
fangenen innerhalb des Gefängnisses. 

Kein Anspruch auf Urlaub 
D e r  Gefangene hat keinen Anspruch 

auf  Urlaub. Wenn die gesetzlichen Vor
aussetzungen vorliegen, kann ihm Urlaub 
gewährt werden. Ein Urlaubsanspruch 
geht nach Auffassung d e r  Regierung zu 
weit, da  nach kriminologischen Erkennt
nissen die Missbrauchsprognoseri nicht 
hinreichend sicher sind. 

Urlaub aus der  Haft  ist eine speziell 
geregelte Vollzugslockerung, die es dem 
Gefangenen ermöglichen soll, persönli
che Beziehungen zu nahestehenden Per
sonen aufrecht zu erhalten und sich unter  
normalen Lebensbedingungen zurecht zu 
finden. D a  der  Gefangene während des 
Urlaubs völlig frei und unbeaufsichtigt 
ist, handelt es sich um eine  therapeutisch 
wertvolle Bewährungsprobe, die au f  die 

Strafzeit angerechnet wird. Der  diesbe
zügliche Artikel unterscheidet zwischen 
Regel- und Sonderurlaub. Urlaub aus der  
Haft wird als sogenannter Regelurlaub 
gewährt, wenn es aufgrund der  strafbaren 
Handlung, derentwegen d e r  Gefangene 
verurteilt worden ist, und seines Verhal
tens während des Strafvollzuges verant
wortbar ist, d. h. dass der  Gefangene sich 
d e m  Vollzug der  Freiheitsstrafe nicht ent
zieht oder  den Urlaub nicht zu Straftaten 
missbrauchen wird. Zuständig ist das Ge 
richt. Urlaub aus wichtigem Anlass (Son
derurlaub) kann vor allem bei lebensge
fährlicher Erkrankung ode r  Tod eines 
Angehörigen bewilligt werden. Sonstige 
wichtige Anlässe sind nur  dann denkbar ,  
wenn es sich um persönliche, geschäftli
che oder rechtliche Angelegenheiten han
delt, vdie in besonderer Weise die private 
Sphäre des Gefangenen berühren oder  
die von besonderer Bedeutung für seine 
spätere Resozialisierung sind. Es muss 
sich um Angelegenheiten handeln, die 
eine persönliche Anwesenheit  des Gefan
genen unbedingt erfordern, z .B .  persön
liche Vorstellung beim Arbeitgeber. 

«Gelockerter Vollzug» 
Unter  gelockertem Vollzug versteht 

die überarbeitete Regierungsvorlage die 
Aussenbeschäftigung (die regelmässige 
Beschäftigung ohne Bewachung ausser
halb des Gefängnisses). Voraussetzung 
ist, dass die Entlassung bevorsteht u n d  
erwartet werden kann, dass die Locke
rung nicht missbraucht wird. Ein gewisses 
Risiko kann verantwortet werden, steht 
doch der  Gefangene vor d e r  Entlassung. 

Engagierte Diskussionen am Mittwoch 
abend im Hotel Saroya in Planken: die 
FBP-Kommission f ü r  Frauenfragen hatte 
zu  einer Informations- und Diskussions
runde über die künftige Rechtsstellung der 
angeheirateten Ausländerinnen in Liech
tenstein eingeladen. Rund 60 Frauen und 
Männer aus dem ganzen Lande nahmen 
an dieser Veranstaltung teil. Unsere Auf
nahme zeigt Dr. Peter Goop (links), der 
die in einem Vernehmlassungsbericht der 
Regierung vorgeschlagenen Lösungsmög
lichkeiten erläuterte. Neben ihm die Vor
sitzende der Kommission, Rösle Eberle, 
FBP-Präsident Dr. Herbert Batliner und 
der Fraktionssprecher der FBP im Land
tag, Josef Biedermann, der den Abend 
leitete. (Bild: Eddv Risch) 

Entwicklungsdienst und 
Entwicklungshilfe 

Vereinbarung mit der Schweiz 
Die Regierung erteilt dem Abschluss 

einer Vereinbarung über  die Zusammen
arbeit der  Stiftung Liechtensteinischer 
Entwicklungsdienst mit dem Schweizer 
Aufbauwerk für Entwicklungsländer 
«Helvetas» die Zustimmung. 

D e r  Liechtensteinische Entwicklungs
dienst und «Helvetas» arbeiten seit eini
gen Jahren auf  dem Gebiete der  prakti
schen Entwicklungshilfe in verschiedenen 
Ländern der  Dritten Welt zusammen. 

D e r  L E D  unterstützt dabei von ihm aus
gewählte Entwicklungsprojekte von 
«Helvetas» durch zweckbestimmte Bei
träge. Der  L E D  fördert in erster Linie 
Entwicklungsprojekte auf  dem Gebiete 
de r  Ausbildung, de r  Frauenarbeit, de r  
ländlichen Entwicklung (kleine Infra
strukturprojekte,  Forst- und Landwirt
schaft) und unterstützt Selbsthilfeorgani
sationen in de r  Dritten Welt. 

Hilfe für Tansania und Peru 
Die Regierung bewilligt einen Landes

beitrag von 20 000 Franken an ein Brük-
kenbauprojekt in Mofu, Tansania. 

Weitere Mittel in Höhe  von 19 200 US-
Dollar  werden für das Projekt «Beratung 
von Pueblos Jovenis» in Lima, Peru, zur 
Verfügung gestellt. Durch fachmännische 
Beratung sollen in verschiedenen Sied
lungen die Lebensverhältnisse d e r  ärm
sten Bevölkerungsschichten verbessert 
werden.  


